
SSppiieellbbeeddiinngguunnggeenn
Die Wettkämpfe werden - soweit in dieser
Ausschreibung nichts anderes festgelegt
ist - nach den aktuellen Wettspielbedingun-
gen des Golfverbandes Nordrhein-Westfa-
len e.V. und den Platzregeln des
gastgebenden Golfclubs ausgetragen. Ein-
sichtnahme in diese Verbandsordnungen
ist im Sekretariat des gastgebenden Golf-
clubs möglich. 

MMaannnnsscchhaafftteenn
Eine Mannschaft besteht aus maximal 5
Schülern/Schülerinnen - sie kann beliebig
aus Schülerinnen und Schülern bestehen. 
Die Betreuung einer Mannschaft sollte
unter pädagogischen Gesichtspunkten -
auf allen Wettkampfebenen - grundsätz-
lich von einer Lehrkraft der jeweiligen
Schule erfolgen.
Ein Kapitän ist zu benennen, der aus dem
Kreis der Mannschaftsmitglieder kommen
kann, oder aber es ist automatisch der/die
Betreuer/Betreuerin. Als Caddie ist nur
der/die offiziell benannte Kapitän der
Schulmannschaft erlaubt und/oder ein
Mannschaftsmitglied. 

TTeeiillnnaahhmmeebbeerreecchhttiigguunngg
Teilnahmeberechtigt in einer Mannschaft
sind Schülerinnen und Schüler der Wett-
kampfklasse II (Jahrgänge 1998-2001)
mit Clubvorgabe - 54 oder besser, oder die
das Kindergolfabzeichen in Gold abgelegt
haben. Der Nachweis über das Kindergolf-

abzeichen in Gold ist der Turnierleitung am
Turniertag vorzulegen. 
Die verantwortlichen Lehrkräfte der Schul-
mannschaften haben bei allen Veranstal-
tungen des Landessportfestes den
Nachweis über die Identität der Teilnehme-
rinnen/Teilnehmer und ihre Zugehörigkeit
zu der Schule, für die der Start erfolgt, zu
erbringen. Teilnehmerinnen/Teilnehmer für
die zum Zeitpunkt der Veranstaltung kein
Nachweis erbracht werden kann, sind nicht
startberechtigt.

MMaannnnsscchhaaffttssmmeelldduunngg
Mit der Meldung ist die namentliche Nen-
nung der Schüler/Schülerinnen inkl. deren
Stammvorgabe erforderlich. Es ist das Mel-
deformular zu benutzen.
Die Mannschaftsmeldung kann unabhän-
gig von der Vorgabe erfolgen und ist bis
zum 23.04.2015 (Meldeschluss) beim
Golfverband Nordrhein-Westfalen e.V.
(Eltweg 4, 47809 Krefeld, Fax: 02151-
572486) und der Landesstelle Schulsport
per Meldeformular schriftlich einzureichen.
DDaass  MMeellddeeffoorrmmuullaarr  sstteehhtt  zzuumm  DDoowwnnllooaadd
uunntteerr  wwwwww..ggvvnnrrww..ddee//wweettttssppiieellee..hhttmmll  bbeerreeiitt..

Sollte eine gemeldete Spielerin/ein gemel-
deter Spieler nicht antreten können, kann
diese/dieser durch eine andere/einen an-
deren Spielerin/Spieler der Schule ersetzt
werden. Die/Der neue Spielerin/Spieler
spielt an Stelle der/des zu ersetzenden
Spielerin/ Spielers. Der Ersatz der gemel-
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deten Spielerinnen durch neue
Spielerinnen ist innerhalb der Teilnahme-
kriterien nur bis 30 Minuten vor der
ersten Startzeit der eigenen Mannschaft
möglich. Die/Der neue Spielerin/Spieler
spielt an der Stelle der/des herausgenom-
menen Spielerin/Spielers. Die/Der
herausgenommene Spielerin/Spieler kann
nicht wieder eingesetzt werden.

SSppiieelltteerrmmiinnee
12.05.2015 Bezirksmeisterschaft Reg.-Be-
zirk Köln im GC Ford Köln 
20.05.2015 Bezirksmeisterschaft Reg.-Be-
zirk Düsseldorf im GC Velbert
21.05.2015 Westfalenmeisterschaft im Uni-
vers. GC Paderborn
09.06.2015 Landesfinale im GC Münster-
Tinnen
14.-18.09.2015 Bundesfinale GC Heidel-
berg Lobenfeld

SSppiieellmmoodduuss  ffüürr  ddiiee  QQuuaalliiffiikkaattiioonnssrruunnddee
5 Einzel über 9 Löcher Zählspiel nach
Brutto-Stableford (vorgabenwirksam für
die Vorgabeklassen II-V und Clubvor-
gabe)
Gewertet wird die Addition der 4 besten
Einzelergebnisse je Mannschaft in einer
Bruttowertung mit integriertem CR-Aus-
gleich zwischen Mädchen und Jungen, d.h.
es gibt 1 Streichergebnis. Es müssen min-
destens 4 Mannschaftsmitglieder antreten.
Bei gleichen Gesamtergebnissen der
Mannschaften in der Brutto-Wertung wird
für die Platzierung zunächst das Einzeler-
gebnis mit den wenigsten Punkten nicht
berücksichtigt und nur die drei besseren
Einzelergebnisse gewertet. Bei weiterer
Gleichheit wird das Verfahren fortgesetzt
bis nur das beste Einzelergebnis zählt. Da-
nach entscheidet das Los.

Für die Landesmeisterschaft in der Wett-
kampfklasse II qualifizieren sich die teilneh-

menden Mannschaften nach folgendem
Schlüssel:
1 bis 9 teilnehmende Mannschaften pro
Qualifikation: 3 Mannschaften
10 bis 14 teilnehmende Mannschaften pro
Qualifikation: 4 Mannschaften
ab 15 teilnehmende Mannschaften pro
Qualifikation: 5 Mannschaften
Sollten sich insgesamt zu wenig Mann-
schaften melden, könnten die Westfalen-
meisterschaft und/oder die beiden
Bezirksmeisterschaften entfallen. In die-
sem Fall findet nur das Landesfinale statt.

SSppiieellmmoodduuss  ffüürr  ddaass  LLaannddeessffiinnaallee
5 Einzel über 18 Löcher Zählspiel nach
Stableford (vorgabenwirksam)
Gewertet wird die Addition der 4 besten
Einzelergebnisse je Mannschaft in einer
Bruttowertung mit integriertem CR-Aus-
gleich zwischen Mädchen und Jungen, d.h.
es gibt 1 Streichergebnis. Es müssen in
jedem Fall mindestens 4 Mannschaftsmit-
glieder antreten.
Bei gleichen Gesamtergebnissen der
Schulen wird für die Platzierung zunächst
das Schlechteste der gewerteten Einzeler-
gebnisse nicht berücksichtigt und nur die
drei besseren Einzelergebnisse gewertet. 
Bei weiterer Gleichheit wird das Verfahren
fortgesetzt bis nur noch das beste Einzeler-
gebnis gewertet wird. Danach entscheidet
das Los.
Für das Bundesfinale qualifiziert sich die
erstplazierte Mannschaft des Landesfina-
les in der Brutto-Wertung.

SSppiieelllleeiittuunngg
Die Spielleitung wird in Abstimmung zwi-
schen dem Innenministerium NRW und
dem Golfverband Nordrhein-Westfalen
e.V. eingesetzt. Es besteht das Recht, in
begründeten Ausnahmefällen Ausschrei-
bungsänderungen vorzunehmen.


